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[bookmark: _GoBack]Notbetreuung ab Mittwoch, den 16.12.2020
Nach Vorgabe der Ministerpräsidentenkonferenz und der Landesregierung von Baden-Württemberg wird der der Betrieb der Schulen, Kindertagesstätten und Hortangebote ab dem 15.12.2020 bis zum 10.01.2021 ausgesetzt. Dabei wird, wie im Frühjahr des Jahres, eine Notbetreuung eingerichtet. Anspruch auf Notbetreuung haben Kinder, bei denen beide Erziehungsberechtigte beziehungsweise die oder der Alleinerziehende von ihrem Arbeitgeber als unabkömmlich gelten. Dies gilt für Präsenzarbeitsplätze sowie für Home-Office-Arbeitsplätze gleichermaßen. Auch Kinder, für deren Kindeswohl eine Betreuung notwendig ist, haben einen Anspruch auf Notbetreuung. 
Hierzu muss der Arbeitgeber die Unabkömmlichkeit durch eine entsprechende Bescheinigung bestätigen. Die Arbeitgeberbescheinigung muss auch Angaben über den Beschäftigungsumfang (Vollzeit/Teilzeit, etc.) enthalten. Um diese Notbetreuung in Anspruch nehmen zu können bitten wir Sie, die nachfolgend aufgeführten Fragen wahrheitsgemäß auszufüllen und uns per Mail (n.djurdjevic@benningen.de) zukommen zu lassen. Bitte überlegen Sie sich, ob Sie wirklich eine Notbetreuung benötigen, da die Maßnahme der Kitaschließung nur dann greift, wenn möglichst viele Kinder zu Hause bleiben!
	Name des Kindes 
	

	Geburtsdatum
	

	Namen der Eltern
	

	Telefonnummer(n) der Erziehungsberechtigten
	

	Mailadresse(n) der Erziehungsberechtigten
	

	Aktuelle Betreuungseinrichtung
	

	Bisherige Betreuungsform (GT oder VÖ bzw. Kernzeit oder Hort)
	

	Alleinerziehend (ja/nein)
	

	Beruf der Mutter
	

	Name des Arbeitgebers der Mutter
	

	Telefonnummer des Arbeitgebers der Mutter
	

	Beruf des Vaters
	

	Name des Arbeitgebers des Vaters 
	

	Telefonnummer des Arbeitgebers des Vaters
	



 Eine Bescheinigung der entsprechenden Arbeitgeber beider Elternteile über die Unabkömmlichkeit oder die Eigenbescheinigung für selbstständige und freiberufliche Tätigkeiten ist dem Antrag beigefügt.
Hiermit bestätige ich, dass eine anderweitige Betreuung (durch andere Familienmitglieder oder andere Personen) nicht möglich ist: 

(Unterschrift Erziehungsberechtigte/r)
Wir behalten uns vor, Ihre Angaben zu prüfen. Sollten die Betreuungskapazitäten nicht ausreichen, um für alle berechtigten Kinder eine Notbetreuung zu ermöglichen, haben grundsätzlich solche Kinder Vorrang, bei denen einer der Erziehungsberechtigten oder die alleinerziehende Person in der kritischen Infrastruktur tätig und unabkömmlich ist oder für die eine Notbetreuung zur Gewährleistung des Kindeswohls erforderlich ist oder die im Haushalt einer alleinerziehenden Person leben. Wir behalten uns vor, unter Berücksichtigung dieser Kriterien im Einzelfall zu entscheiden. 



Benningen am Neckar, 14.12.2020

Torsten Walter
Bürgeramtsleiter
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